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BETREFF  Ihr Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) vom 18.03.2023 
  hier: Zwischennachricht 

BEZUG  Ihr Antrag vom 18.03.2023  
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vielen Dank für Ihren Antrag auf Informationszugang vom 18. März 2023 zur 
Energiepreispauschale für Studierende sowie Fachschülerinnen und Fachschüler. 
 

Für die Bearbeitung Ihres Antrags werden voraussichtlich Gebühren erhoben werden. Gem. § 
10 Abs. 1 Informationsfreiheitsgesetz (IFG) werden für Leistungen nach dem IFG Gebühren und 
Auslagen  erhoben,  wenn  es  sich  nicht  lediglich  um  die  Erteilung  einer  einfachen  Auskunft  

handelt.  Letzteres  ist  hier  nicht  der  Fall.  Nach  erster  kursorischer  Durchsicht  wird  für  die  
Zusammenstellung der beantragten Unterlagen (Sichtung, Sortierung und Prüfung der 
Unterlagen, eventuelle Durchführung von Drittbeteiligungsverfahren sowie die anschließende 

Aussonderung  entsprechender  Daten,  Aufbereitung  für  die  Bereitstellung  etc.)  derzeit  von  
einem erhöhten Verwaltungsaufwand ausgegangen.  
 

Für  die  weitere  Bearbeitung  Ihres  Antrags,  insbesondere  für  die  ggf.  erforderliche  Zustellung  
eines Gebührenbescheids, benötige ich daher Ihre zustellungsfähige Anschrift. Bitte teilen Sie 
mir bis zum 2. Mai 2023 Ihren vollständigen Namen sowie eine zustellungsfähige Adresse mit. 

Ich werde zunächst Ihre Rückmeldung abwarten, ehe ich weitere, notwendige 
Verfahrensschritte  zur  Bearbeitung  Ihres  Antrags  auf  Informationszugang  einleite.  Sollte  mir  



 

 

SEITE 2 bis zu dem vorstehenden Zeitpunkt keine zustellungsfähige Anschrift vorliegen, gehe ich davon 
aus, dass Sie Ihren Antrag nicht aufrechterhalten wollen.  
 

Sobald  mir  Ihre  zustellfähige  Adresse  vorliegt,  werde  ich  Sie  über  die  zu  erwartenden  Kosten  
und das weitere Verfahren unterrichten. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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